
 

Amtliche Bekanntmachung der Stadt Memmingen vom 19.08.2021 

Vollzug des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) 

 und der 13. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (13. BayIfSMV); 

Bekanntmachung der Überschreitung der Sieben-Tage-Inzidenz von 25 betreffend die Masken-

pflicht an Schulen 

 

Die Stadt Memmingen macht gemäß § 1 Nr. 3 der 13. BayIfSMV folgendes amtlich bekannt: 

 

1. Der nach § 28a Abs. 3 Satz 13 IfSG bestimmte Inzidenzwert an Neuinfektionen mit dem Coronavirus 

SARS-CoV-2 je 100.000 Einwohner innerhalb von 7 Tagen (Sieben-Tages-Inzidenz) betrug in den letzten 

Tagen: 

 

17.08.2021 Tag 1 27,2 

18.08.2021 Tag 2 36,3 

19.08.2021 Tag 3 34,0 

Quelle: jeweiliger Tagesaktueller Abruf der 7-Tage-Inzidenz der  

Stadt Memmingen vom Robert-Koch-Institut – RKI, http://corona.rki.de 

 

 

Damit ist in der Stadt Memmingen der maßgebliche Inzidenzwert von 25 an drei aufeinander folgenden 

Tagen überschritten.  

 

2. Aufgrund dieser Überschreitung gelten in der Stadt Memmingen ab dem 21.08.2021 diejenigen Regelun-

gen der 13. BayIfSMV, die an die Voraussetzung geknüpft sind, dass die 7-Tage-Inzidenz über 25 liegt.  

3. Diese amtliche Bekanntmachung gilt bis zum Erlass einer abweichenden Bekanntmachung nach § 1 Nr. 

3 der 13. BayIfSMV. 

 

Hinweise: 

 

Insbesondere weist die Stadt Memmingen auf folgende Regelungen hin (Näheres regeln die jeweiligen 

Vorschriften der 13. BayIfSMV): 

 

Schulen § 20 der 13. BayIfSMV 

Für Schüler ab der 5. Jahrgangsstufe besteht die Verpflichtung zum Tragen einer medizinischen Mund-Na-

sen-Bedeckung auch während des Unterrichts am Sitzplatz. 
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